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DRINGLICHKEITSANTRAG GEM. § 7 GOGR

■ 5o<i4o WM
für die Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2026

Die FPÖ- und ÖVP-Gemeinderatsfraktionen stellen gemäß § 7 GOGR für die 
Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wels folgenden Antrag:

Der Gemeinderat möge beschließen:

1. Der Dringlichkeitsantrag entspricht den Formerfordernissen nach § 7 Abs 1 
GOGR

2. Der Gemeinderat möge beschließen:

Der Gemeinderat der Stadt Wels fordert die Wels Strom GmbH auf, zu prüfen, 
ob eine merkbare Strompreissenkung im ersten Halbjahr 2026 möglich ist.

Begründung

Mit diesem Antrag soll sichergestellt werden, dass fallende Strompreise 
schnellstmöglich an die Kunden weitergegeben werden, wie das die Verbund 
AG bzw. die EVN AG bekanntgegeben haben. Nachdem große Energieerzeuger 
Strompreissenkungen vornehmen, ist davon auszugehen, dass bei weiter 
fallenden Strompreisen auch die Wels Strom, Preissenkungen vornehmen kann. 
Dies sollte schnellstmöglich erfolgen.

Begründung der Dringlichkeit:

Eine spätere Befassung des Gemeinderates kann ohne Nachteil für die Welser 
Bevölkerung nicht abgewartet werden.

Berichterstatter: NAbg. GR Mag. Paul Hammerl
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